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Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge 
 
1. Allgemeines 

Gemäss § 30 Abs. 2 Ziff. 4 StG und § 77 Abs. 1 Ziff. 3 StG gehören Zuwendungen 
an Vorsorgeeinrichtungen zu Gunsten des eigenen Personals zum geschäftsmässig 
begründeten Aufwand. Dies gilt aber nur, wenn eine zweckwidrige Verwendung die-
ser Beiträge ausgeschlossen ist (vgl. StP 30 Nr. 14 und StP 30 Nr. 15).  
Die vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung stellen somit 
gewinnmindernden Personalaufwand dar.  
 
2. Grundsätze der beruflichen Vorsorge 

Für die berufliche Vorsorge gelten zwingend die nachfolgenden Grundsätze.  
 
2.1. Angemessenheit 
Die 2. Säule soll nur die Fortführung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener 
Weise sichern. Der Versicherte soll nach der Pensionierung nicht besser gestellt 
werden als während der Erwerbstätigkeit.  
Ein Vorsorgeplan gilt gemäss Art. 1 Abs. 3 BVG in Verbindung mit Art. 1, 1a und 1 b 
BVV 2 als angemessen, wenn: 
– die reglementarischen Leistungen 70 % des letzten versicherbaren AHV-pflich-

tigen Lohns oder Einkommens vor der Pensionierung nicht überschreiten; 
– oder die gesamten reglementarischen Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitneh-

mern, die der Finanzierung der Altersleistungen dienen, nicht mehr als 25 % aller 
versicherbaren AHV-pflichtigen Löhne betragen (bei Selbstständigerwerbenden 
nicht mehr als 25 % des versicherbaren AHV-pflichtigen Einkommens pro Jahr). 

Bei Löhnen über dem oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG dürfen die Alters-
leistungen aus beruflicher Vorsorge und AHV zusammen nicht mehr als 85 % des 
letzten versicherbaren AHV-pflichtigen Lohns oder -Einkommens vor der Pensionie-
rung betragen. 
Sieht der Vorsorgeplan Kapitalleistungen vor, sind für die Bewertung der Angemes-
senheit die Rentenleistungen zugrundezulegen, wie sie sich bei Anwendung des reg-
lementarischen Umwandlungssatzes ergeben. Ist kein reglementarischer Umwand-
lungssatz vorgesehen, kommt der Mindestumwandlungssatz nach Art. 14 Abs. 2 
BVG zur Anwendung. 
Sind Anschlussverträge mit mehreren Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossen worden, 
müssen die Bestimmungen bezüglich Angemessenheit für die Gesamtheit der Vor-
sorgeverhältnisse eingehalten sein. 
Vorsorgeeinrichtungen, welche Einkäufe für den vorzeitigen Altersrücktritt zulassen, 
haben ihre Vorsorgepläne so auszugestalten, dass bei einem Verzicht auf den vor-
zeitigen Altersrücktritt das reglementarische Leistungsziel höchstens um 5 % über-
schritten wird. 
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2.2. Kollektivität 
Gemäss Art. 1c BVV2 ist der Grundsatz der Kollektivität einzuhalten. Alle Arbeitneh-
mer einer Unternehmung sind in die berufliche Vorsorge einzubeziehen. Die Vorsor-
ge muss für den gesamten, dem Vorsorgeplan angeschlossenen Personenkreis ein-
heitlich geführt werden. Individuelle, auf einzelne Personen zugeschnittene Lösun-
gen (à-la-carte-Versicherungen) sind nicht zulässig.  
Zulässig sind verschiene Vorsorgepläne für verschiedene, nach objektiven Kriterien 
umschriebene Kategorien von Versicherten. Als objektive Kriterien eignen sich na-
mentlich Löhnhöhe, Alter, Anzahl Dienstjahre und Zivilstand. Die Funktion (Kader, 
Geschäftsleitung) kann demgegenüber vor allem bei kleineren Betrieben als Kriteri-
um problematisch sein.  
Die freie Wahl des Anschlusses bzw. der freiwillige Verzicht darauf durch die ver-
sicherte Person oder den Arbeitgeber wird in der Regel als Verstoss gegen den 
Grundsatz der Kollektivität betrachtet.  
In einem Kader-Vorsorgeplan muss nicht zwingend mehr als eine Person versichert 
sein. Der Vorsorgeplan muss aber offen formuliert sein, so dass weitere Arbeitneh-
mer aufgenommen werden könnten (virtuelle Kollektivität). Die faktische Möglichkeit 
der Aufnahme von weiteren Arbeitnehmern darf dabei nicht von vorneherein auszu-
schliessen sein. 
 
2.3. Gleichbehandlung 

Gemäss Art. 1f BVV2 müssen alle in einem Vorsorgeplan zusammengefassten Ar-
beitnehmer gleich behandelt werden. Dabei ist es zulässig, für verschiedene Katego-
rien von Versicherten verschiedene Vorsorgepläne mit verschiedenen Beitragssätzen 
oder verschiedenen Aufteilungsschlüsseln für die Finanzierung vorzusehen.  
Die übermässige Besserstellung des Kaders kann den Grundsatz der Gleichbehand-
lung verletzen. Unzulässig ist es, die Angehörigen des Kaders im BVG-Obligatorium 
über eine patronale Finanzierung zu privilegieren, während für die übrigen Arbeit-
nehmer eine paritätische Finanzierung besteht. 
Die Überprüfung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ist grundsätzlich die Aufga-
be der Aufsichtsbehörde. Für die Steuerbehörden sind Verstösse relevant, wenn sie 
sich in einer verdeckten Gewinnausschüttung auswirken (vgl. Ziff. 3 nachfolgend).  
 
2.4. Planmässigkeit 
Das Vorsorgereglement muss gemäss Art. 1g BVV3 die Beiträge, deren Finanzie-
rung und die Leistungen sowie den Versichertenkreis im Voraus nach schematischen 
Kriterien festlegen.  
Beispielsweise verstösst eine Finanzierung nach Geschäftsgang oder nach Massga-
be der Arbeitsleistung (Bonusprämien) gegen das Prinzip der Planmässigkeit. 
Nicht der Planmässigkeit unterstellt sind Einkäufe von Beitragsjahren durch die ver-
sicherte Person zur Behebung von Vorsorgelücken, sofern diese Möglichkeit regle-
mentarisch vorgesehen ist. 
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2.5. Versicherungsprinzip  
Die Verfolgung vorsorgefremder Zwecke durch die Vorsorgeeinrichtung ist unzuläs-
sig und gefährdet ihren BVG-rechtlichen Status und somit auch ihre Steuerfreiheit. 
Sie darf anderseits auch nicht bloss eine reine Spareinrichtung ("Sparbüchlein-
Vorsorge") führen, sondern muss einen versicherungsmässigen Aufbau aufweisen. 
Das Versicherungsprinzip ist gemäss Art. 1h BVV2 eingehalten, wenn mindestens    
6 % aller Beiträge zur Finanzierung der Leistungen für die Risiken Tod und Invalidität 
bestimmt sind. Massgebend für die Berechnung ist die Gesamtheit der Beiträge für 
alle Kollektive und Pläne eines angeschlossenen Arbeitgebers in einer Vorsorgeein-
richtung.  
In Vorsorgeeinrichtungen, welche ausschliesslich die weitergehende und ausserobli-
gatorische Vorsorge betreiben, ist das Prinzip auch dann eingehalten, wenn gemäss 
Reglement das Altersguthaben ohne Risikoschutz geäufnet wird, weil sich aufgrund 
einer ärztlichen Gesundheitsprüfung ein wesentlich erhöhtes Risiko ergibt und die 
Versicherung der Risiken Tod und Invalidität deshalb abgelehnt wird. In diesen Fäl-
len kann die Altersleistung nur in Rentenform bezogen werden.  
Der Vorsorgeplan muss zwingend die Möglichkeit eines Rentenbezugs vorsehen. 
Sieht ein Vorsorgeplan im Todesfall und beim Erreichen des Rücktrittsalters lediglich 
eine Kapitalauszahlung in der Höhe des vorhandenen Altersguthabens vor, ist keine 
Absicherung im Sinne der beruflichen Vorsorge gegeben. 
Fehlt der versicherungsmässige Aufbau, gelten die Prämien für eine solche Versiche-
rung nicht als geschäftsmässig begründete Aufwendungen nach § 30 Abs. 1 Ziff. 4 
StG bzw. § 77 Abs. 1 Ziff. 3 StG. Der Abzug der vom Arbeitgeber geleisteten Prä-
mien wird daher verweigert. Da es sich nicht um Beiträge im Sinne der beruflichen 
Vorsorge handelt, kann auch der versicherte Steuerpflichtige die von ihm dafür ge-
leisteten Prämien nicht nach § 34 Abs. 1 Ziff. 6 StG in Abzug bringen.  
 
3. Verletzung der Grundsätze der beruflichen Vorsorge 
Insbesondere bei Verletzung der Grundsätze der Kollektivität, der Planmässigkeit 
oder der Gleichbehandlung zu Gunsten von an der Arbeitgeberfirma Beteiligten oder 
ihnen nahestehenden Personen liegt eine indirekte Aktionärsbegünstigung oder des 
selbständig erwerbenden Inhabers einer Personengesellschaft vor.  
Die Beiträge der Arbeitgeberfirma werden in einem solchen Fall nicht als geschäfts-
mässig begründeter Aufwand anerkannt und dem steuerbaren Gewinn bzw. dem 
steuerbaren Einkommen zugerechnet (vgl. StP 30 Nr. 14 „Kaderversicherung“ und 
StP 30 Nr. 15, „umhüllende Versicherung“). 
 
4. Arbeitgeberbeitragsreserve 
Vorauszahlungen von künftig geschuldeten Arbeitgeberbeiträgen an Vorsorgeeinrich-
tungen zur Äufnung der Arbeitgeberbeitragsreserven sind steuerlich zulässig, soweit 
die Arbeitgeberbeitragsreserven das Fünffache der jährlichen reglementarischen Ar-
beitgeberbeiträge nicht übersteigen.  
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Wird per Bilanzstichtag eine Rückstellung für Arbeitgeberbeitragsreserven gebildet, 
muss die Überweisung zwingend innert sechs Monaten seit Bilanzstichtag erfolgen. 
Der Nachweis einer Einzahlung erfolgt über den Auszug des entsprechenden Arbeit-
geberbeitragsreservekontos.  
 
5. Besonderheiten bei Selbständigerwerbenden 
 
5.1. Selbständigerwerbende mit eigenen Arbeitnehmern 

Ein Selbständigerwerbender mit eigenen Arbeitnehmern kann sich für die 2. Säule 
wahlweise, aber ausschliesslich anschliessen an:  
– die Vorsorgeeinrichtung seiner Arbeitnehmer (Personalvorsorgeeinrichtung, Sam-

melstiftung); 
– die Vorsorgeeinrichtung seines Berufsverbandes; 
– die Auffangeinrichtung gemäss Art. 60 ff. BVG. 
Ausgeschlossen ist in jedem Fall ein Einzelanschluss (z.B. individuell bei einer 
Sammelstiftung).  
 
5.2. Selbständigerwerbende ohne eigene Arbeitnehmer 
Ein Selbständigerwerbender ohne eigene Arbeitnehmer kann sich nur anschliessen:  
– an die Vorsorgeeinrichtung seines Berufsverbandes; 
– an die Auffangeinrichtung gemäss Art. 60 ff. BVG. 
Ausgeschlossen ist ein Anschluss an eine Sammelstiftung, da das Kriterium der Kol-
lektivität nicht erfüllt ist.  
 
5.3. Aufteilung der Beiträge in Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil 
Selbständigerwerbende können den Arbeitgeberanteil an ihren Beiträgen der ge-
schäftlichen Erfolgsrechnung belasten. Er gilt auch AHV-rechtlich als Geschäftsauf-
wand.  
Als Arbeitgeberanteil wird jener Beitragsanteil anerkannt, den der betreffende Selb-
ständigerwerbende auch für seine Arbeitnehmer übernimmt. Bei Selbständigerwer-
benden ohne Arbeitnehmer gilt in analoger Anwendung von Art. 66 Abs. 1 BVG die 
Hälfte der Beiträge als Arbeitgeberanteil. Als Beitrag an die 2. Säule kann nur der 
Arbeitnehmeranteil steuerlich in Abzug gebracht werden. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


